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Amtsblatt 

für die Stadtteile Korschenbroich, Kleinenbroich, Glehn, Liedberg und Pesch 
 

 Nr. 13                               Jahrgang 13           25. August 2022             
 

Amtliche Bekanntmachungen: 
 

Einladung 
 

RAT/X/012 

Rat der Stadt Korschenbroich 

 
Donnerstag, 01.09.2022, 18:00 Uhr 

Ratssaal, Don-Bosco-Str. 6, 41352 Korschenbroich 

Tagesordnung 
 

Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 

Vor Beginn des öffentlichen Teils der Sitzung ist den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt 
Korschenbroich Gelegenheit gegeben, Fragen sowohl mündlich als auch schriftlich an Rat und 
Verwaltung zu richten. 

 
Öffentlicher Teil 

1. Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin 

2. Benennung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift 

3. Antrag der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
hier: sofortige Einrichtung einer Projektgruppe zur Identifizierung, Qualifizierung und Um- 
setzung weiterer Energiesparpotenziale in der Stadt Korschenbroich 

4. Antrag der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 15.11.2021 „Barrieren abbauen und 
politische Beteiligung von Menschen mit Behinderungen ermöglichen: Aufnahme eines 
entsprechenden Passus in die Hauptsatzung der Stadt Korschenbroich 
hier: Beschluss der Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Korschenbroich 
Vorlage: X/0297/2 



Amtsblatt der Stadt Korschenbroich vom 25.08.2022 

149 

5. Ersatzwahl zu den Ausschüssen des Rates der Stadt 
Korschenbroich  
Vorlage: X/0406 

6. Neubestellung der Mitglieder des Umlegungsausschusses der Stadt Korschenbroich  
Vorlage: X/0382/1 

7. Wiederwahl des Beigeordneten für den Fachbereich 3 
Vorlage: X/0379/1 

8. Gasmangellage / Allgemeine Energieeinsparungen 
wird als Tischvorlage vorgelegt 
Vorlage: X/0417 

9. Aufbau und Betrieb eines dauerhaften Energiemanagements  
wird nachgereicht 
Vorlage: X/0419 

10. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 
hier: Sanierung des Altenheims Freiheitsstraße 14 zur Unterbringung von Flüchtlingen 
Vorlage: X/0378 

11. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 GO NRW einer außer- 
planmäßigen Auszahlung (APL) für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für 
die Offenen Ganztagschulen (OGS) 
Vorlage: X/0418 

12. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes 2022 – 2027 für die Stadt Korschenbroich 
Vorlage: X/0362/3 

13. Ausbildungsstellen für das Jahr 2023  
Vorlage: X/0398 

14. 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 20/10 "Martinshütter Weg" hier: Satzungsbeschluss 
Vorlage: X/0105/12 

15. Berichterstattung über die Erträge und Aufwendungen sowie über Einzahlungen und Aus- 
zahlungen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise gemäß § 6 Kommunalhaushalts- 
rechtsanwendungsVO  UA-Schutzsuchendenaufnahme 
Vorlage: X/0397 

16. Corona-Finanzbericht zum Haushalt 2022  
Vorlage: X/0407 

17. Darlehensbericht zum 30.06.2022  
Vorlage: X/0408 

18. Beschlussfassung zum Gesamtabschluss gemäß § 116 a GO NRW  
Vorlage: X/0405 

19. Jahresabschluss zum 31.12.2021 und Lagebericht des Städtischen Entsorgungsbetriebes 
Korschenbroich für das Wirtschaftsjahr 2021 
hier: Beschlussfassung 
Vorlage: X/0402/1 
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20. Ergebnisverwendung des Städtischen Entsorgungsbetriebes Korschenbroich für das Wirt- 
schaftsjahr 2021 
hier: Beschlussfassung 
Vorlage: X/0403/1 

21. Mitteilungen 

22. Anfragen von Ratsmitgliedern 
Anfrage der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
hier: Entwicklung von Flächenverbrauch und Bevölkerungsentwicklung 

 
Nichtöffentlicher Teil 

1. Ankauf von Flächen in Korschenbroich  
wird als Tischvorlage vorgelegt  
Vorlage: X/0410/1 
 

2. Ankauf von Flächen in Glehn  
wird als Tischvorlage vorgelegt 
Vorlage: X/0411/1 
 

3. Verkauf einer Fläche in Glehn  
wird als Tischvorlage vorgelegt 
Vorlage: X/0412/1 
 

4. Verkauf von Flächen in Korschenbroich 
wird als Tischvorlage vorgelegt 
Vorlage: X/0413/1 
 

5. Ankauf von Flächen in Herrenshoff 
wird als Tischvorlage vorgelegt 
Vorlage: X/0414/1 
 

6. Mitteilungen 
 

7. Anfragen von Ratsmitgliedern 

 
 

Korschenbroich, 24.08.2022 

gez. 

 

M. Venten 

Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Korschenbroich 
 

5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 10/18 „Friedrich-Ebert-Straße“ 
hier: Offenlage 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege der Stadt Korschenbroich hat 
in seiner Sitzung am 18.08.2022 folgenden Beschluss gefasst: 

„Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege beschließt, den Entwurf der 5. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 10/18 „Friedrich-Ebert-Straße“ gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch mit Begründung öffentlich auszulegen. Während der Auslegungsfrist können 
Anregungen vorgebracht werden. Parallel zur Offenlage wird die Behördenbeteiligung nach § 4 
Abs. 2 BauGB durchgeführt.“ 
 

 

 

Die Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im vorstehenden Kartenausschnitt 
durch einen unterbrochenen Strich gekennzeichnet. Allgemeines Planungsziel ist im Rahmen der 
Innenentwicklung die Verschiebung bzw. Neufestsetzung von Baufenstern unter 
Berücksichtigung des Bestandes. 

 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung findet gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4a Abs. 3 
BauGB statt in der Zeit  

vom 02.09.2022 bis einschließlich 04.10.2022. 

Die Unterlagen sind im Internet unter 
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https://korschenbroich.de/bauen-wirtschaft/stadtplanung/aktuelle-
oeffentlichkeitsbeteiligungen.html 

einzusehen. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen im 
Rathaus Don-Bosco-Straße 6, im Amt für Stadtplanung und Bauordnung der Stadt 
Korschenbroich.  

Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Stellungnahmen 
können bis zum Ende der Auslegungsfrist abgegeben werden  

Ihre Stellungnahme können Sie zum Beispiel  

• direkt über das Online-Beteiligungsformular 

• per E-Mail an stadtplanung@korschenbroich.de oder 

• per Post an Stadt Korschenbroich, Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich senden 
oder 

• persönlich am Empfang des Rathauses, Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
abgeben. 

Verspätete Stellungnahmen können nach § 4a Abs. 6 Baugesetzbuch bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch aufgestellt. 

Gemäß § 13a Abs. 3 Ziffer 1 Baugesetzbuch wird darauf hingewiesen, dass im beschleunigten 
Verfahren von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Baubesetzbuch abgesehen wird. 

Soweit in diesem Plan Bezug genommen wird auf technische Regelwerke – DIN-Normen, VDI-
Richtlinien sowie Richtlinien aller Art – können diese bei der Stadt Korschenbroich eingesehen 
werden. 

 

Korschenbroich, den 18.08.2022 

Der Bürgermeister 

 

gez. 

 

(Venten) 
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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Korschenbroich 

Bebauungsplans Nr. 50/14 „Feuerwehrgerätehaus Pesch“ 
hier:   Offenlage 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege der Stadt Korschenbroich hat 
in seiner Sitzung am 18.08.2022 folgenden Beschluss gefasst: 

„Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege beschließt, den Entwurf des 
Bebauungsplans Nr. 50/14 „Feuerwehrgerätehaus Pesch“ gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch mit 
Begründung öffentlich auszulegen. Während der Auslegungsfrist können Anregungen 
vorgebracht werden. Parallel zur Offenlage wird die Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
durchgeführt.“ 

 
 

Die Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im vorstehenden Kartenausschnitt 
durch einen unterbrochenen Strich gekennzeichnet. Allgemeines Planungsziel ist die Schaffung 
des Planungsrechts für ein neues Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Pesch. 

Die zum Ausgleich des Eingriffs erforderliche externe Waldfläche ist in der nachfolgend 
aufgeführten Planskizze ersichtlich: 
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Die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung findet gemäß § 3 Abs. 2 BauGB statt, in der Zeit 

vom 02.09.2022 bis einschließlich 04.10.2022. 

Die Unterlagen sind im Internet unter 

https://korschenbroich.de/bauen-wirtschaft/stadtplanung/aktuelle-
oeffentlichkeitsbeteiligungen.html  

einzusehen. 

 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen im 
Rathaus Don-Bosco-Straße 6, im Amt für Stadtplanung und Bauordnung der Stadt 
Korschenbroich.  

Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Stellungnahmen 
können bis zum Ende der Auslegungsfrist abgegeben werden.  

Ihre Stellungnahme können Sie zum Beispiel  

• direkt über das Online-Beteiligungsformular 

• per E-Mail an stadtplanung@korschenbroich.de oder 

• per Post an Stadt Korschenbroich, Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich senden 
oder 
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• persönlich am Empfang des Rathauses, Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
abgeben. 

Verspätete Stellungnahmen können nach § 4a Abs. 6 Baugesetzbuch bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Soweit in diesem Plan Bezug genommen wird auf technische Regelwerke – DIN-Normen, VDI-
Richtlinien sowie Richtlinien aller Art – können diese bei der Stadt Korschenbroich eingesehen 
werden. 

Es liegen Informationen zu umweltrelevanten Aspekten in folgenden Planungsunterlagen vor, wie 
in nachfolgender Übersicht dargestellt wird:  

 Begründung (Teil A) einschließlich Umweltbericht (Begründung Teil B) 
 im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erstellte umweltbezogene 

Fachgutachten/Fachbeiträge 
o Artenschutzprüfung 
o Entwässerungskonzept 
o Baugrundgutachten 
o Schalltechnische Untersuchung 

 im Rahmen der Bauleitplanverfahren eingegangene Stellungnahmen. 

Im Detail sind folgende Arten umweltbezogener Informationen verfügbar: 

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch: 
- Informationen über Verkehrs- und Gewerbelärm (Feuerwehr) 
- Informationen über Bodenbelastungen und –verunreinigungen, Baugrund, 

Erdbebengefährdung 
- Informationen über das Vorkommen von Kampfmitteln 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft, Pflanzen, Tiere: 
- Informationen über betroffene planungsrelevante Arten 
- Informationen über die ökologische Bewertung des Eingriffs (inkl. Waldausgleich) 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden: 
- Informationen über Bodenbelastungen und –verunreinigungen (Altlasten), 

Baugrundverhältnisse 
- Informationen über das Vorkommen von Kampfmitteln 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser: 
- Informationen über Grundwasser und Wasserschutzzonen 
- Informationen über die Entwässerung im Plangebiet 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft: 
- Information zur klimageografischen Einordnung 

Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
- Informationen zu Bodendenkmälern im Planumfeld 
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Korschenbroich, den 18.08.2022 

Der Bürgermeister 

 

gez. 

 

(Venten) 

 
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Korschenbroich 

106. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Korschenbroich „Feuerwehrgerätehaus 
Pesch“ 
hier:   Offenlage 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege der Stadt Korschenbroich hat 
in seiner Sitzung am 18.08.2022 folgenden Beschluss gefasst: 

„Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege beschließt, den Entwurf zur 
106. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Korschenbroich „Feuerwehrgerätehaus 
Pesch“ gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch mit Begründung öffentlich auszulegen. Während der 
Auslegungsfrist können Anregungen vorgebracht werden. Parallel zur Offenlage wird die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt.“ 
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Die Abgrenzung des Geltungsbereichs der Flächennutzungsplanänderung ist im vorstehenden 
Kartenausschnitt durch einen unterbrochenen Strich gekennzeichnet. Allgemeines Planungsziel 
ist die Schaffung des Planungsrechts für ein neues Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Pesch. 

Die zum Ausgleich des Eingriffs erforderliche externe Waldfläche ist in der nachfolgend 
aufgeführten Planskizze ersichtlich: 

 

 

 

Die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung findet gemäß § 3 Abs. 2 BauGB statt, in der Zeit 

vom 02.09.2022 bis einschließlich 04.10.2022. 

Die Unterlagen sind im Internet unter 

https://korschenbroich.de/bauen-wirtschaft/stadtplanung/aktuelle-
oeffentlichkeitsbeteiligungen.html 

einzusehen. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen im 
Rathaus Don-Bosco-Straße 6, im Amt für Stadtplanung und Bauordnung der Stadt 
Korschenbroich.  

Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Stellungnahmen 
können bis zum Ende der Auslegungsfrist abgegeben werden.  

Ihre Stellungnahme können Sie zum Beispiel  



Amtsblatt der Stadt Korschenbroich vom 25.08.2022 

158 

• direkt über das Online-Beteiligungsformular 

• per E-Mail an stadtplanung@korschenbroich.de oder 

• per Post an Stadt Korschenbroich, Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich senden 
oder 

• persönlich am Empfang des Rathauses, Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
abgeben. 

Verspätete Stellungnahmen können nach § 4a Abs. 6 Baugesetzbuch bei der Beschlussfassung 
über Die Flächennutzungsplanänderung unberücksichtigt bleiben. 

Ergänzend wird gemäß § 3 Abs. 3 BauGB darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzesgemäß § 7 Abs. 3 
Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie 
im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können. 

Soweit in diesem Plan Bezug genommen wird auf technische Regelwerke – DIN-Normen, VDI-
Richtlinien sowie Richtlinien aller Art – können diese bei der Stadt Korschenbroich eingesehen 
werden. 

Es liegen Informationen zu umweltrelevanten Aspekten in folgenden Planungsunterlagen vor, wie 
in nachfolgender tabellarischer Übersicht im Detail dargestellt wird:  

 Begründung (Teil A) einschließlich Umweltbericht (Begründung Teil B) 
 Umweltbezogene Fachgutachten/Fachbeiträge 

o Artenschutzprüfung 
o Schalltechnische Untersuchung 

 im Rahmen der Bauleitplanverfahren eingegangene Stellungnahmen. 

Im Detail sind folgende Arten umweltbezogener Informationen verfügbar: 

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch: 
- Informationen über Verkehrs- und Gewerbelärm (Feuerwehr) 
- Informationen über Bodenbelastungen und –verunreinigungen, Baugrund, 

Erdbebengefährdung 
- Informationen über das Vorkommen von Kampfmitteln 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft, Pflanzen, Tiere: 
- Informationen über betroffene planungsrelevante Arten 
- Informationen über die ökologische Bewertung des Eingriffs (inkl. Waldausgleich) 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden: 
- Informationen über Bodenbelastungen und –verunreinigungen (Altlasten), 

Baugrundverhältnisse 
- Informationen über das Vorkommen von Kampfmitteln 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser: 
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- Informationen über Grundwasser und Wasserschutzzonen 
- Informationen über die Entwässerung im Plangebiet 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft: 
- Information zur klimageografischen Einordnung 

Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
- Informationen zu Bodendenkmälern im Planumfeld 

 
Korschenbroich, den 18.08.2022 

Der Bürgermeister 

 

gez. 

 

(Venten) 

 
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Korschenbroich 

 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 30/49 „Südliche Hauptstraße“  

hier:   Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
      
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege der Stadt Korschenbroich hat 
in seiner Sitzung am 18.08.2022 beschlossen, auf der Grundlage des städtebaulichen Konzeptes 
eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
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Die Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im vorstehenden  
Kartenausschnitt durch einen unterbrochenen Strich gekennzeichnet. Allgemeines Planungsziel 
ist die städtebauliche Neuordnung und Nachverdichtung.  

Die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch) 
findet statt in der Zeit 

vom 02. September 2022 bis einschließlich 16. September 2022. 

Die Unterlagen sind im Internet unter 

https://korschenbroich.de/bauen-wirtschaft/stadtplanung/aktuelle-
oeffentlichkeitsbeteiligungen.html 

einzusehen. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen im 
Rathaus Don-Bosco-Straße 6, im Amt für Stadtplanung und Bauordnung der Stadt 
Korschenbroich.  

Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Stellungnahmen 
können bis zum Ende der Auslegungsfrist abgegeben werden.  

Ihre Stellungnahme können Sie zum Beispiel  

• direkt über das Online-Beteiligungsformular 

• per E-Mail an stadtplanung@korschenbroich.de oder 

• per Post an Stadt Korschenbroich, Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich senden 
oder 

• persönlich am Empfang des Rathauses, Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
abgeben. 

Verspätete Stellungnahmen können nach § 4a Abs. 6 Baugesetzbuch bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch aufgestellt. 

Gemäß § 13a Abs. 3 Ziffer 1 Baugesetzbuch wird darauf hingewiesen, dass im beschleunigten 
Verfahren von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Baubesetzbuch abgesehen wird. 

Soweit in diesem Plan Bezug genommen wird auf technische Regelwerke – DIN-Normen, VDI-
Richtlinien sowie Richtlinien aller Art – können diese bei der Stadt Korschenbroich eingesehen 
werden. 

 

Korschenbroich, den 18.08.2022 

Der Bürgermeister 

 

gez. 

 

(Venten) 
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Entwurf/erstellt von:      11. August 2022
Az.: 61.g27-7-2019-3  
Bearb.1: Herr Jeglorz Raum: 107 Tel.: 6419 
B.2/Tlzt.:  Raum:  Tel.:  
eMail: Maximilian.Jeglorz@bra.nrw.de Fax: 48133 
Haus: Josef-Schregel-Str. 21   
Kopf: Düren  

  

Bezirksregierung Arnsberg 

Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW 

Geschäftszeichen 61.g27-7-2019-3 Dortmund, den 11.08.2022 
               

B E K A N N T M A C H U N G 

Antrag der RWE Power AG auf „Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Fortsetzung der 
Versickerungsmaßnahmen im Bereich Niers/Trietbach für den Zeitraum 2024 – 2030“ 

 

 

 

Die RWE Power AG (Stüttgenweg 2, 50935 Köln) hat im Zuge der Fortführung der 
Braunkohlengewinnung im Tagebau Garzweiler den Antrag auf „Erteilung der wasserrechtlichen 
Erlaubnis zur Fortsetzung der Versickerungsmaßnahmen im Bereich Niers/Trietbach für den 
Zeitraum 2024 – 2030“ gemäß § 8 Abs. 1, 9 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz WHG) bei der Bezirksregierung Arnsberg gestellt.  
Der Tagebau Garzweiler – entstanden 1983 aus dem Zusammenschluss der Abbaufelder 
Frimmersdorf-Süd sowie Frimmersdorf-West – liegt westlich von Grevenbroich und erstreckt sich 
bis in das südliche Stadtgebiet von Erkelenz. Seit 2006 bewegt er sich im Anschlussfeld 
Garzweiler II im Westen. Die landesplanerische Grundlage ist der am 31.03.1995 genehmigte 
Braunkohlenplan Garzweiler II. Die Umsetzung der landesplanerischen Vorgaben erfolgte durch 
die Zulassung des Rahmenbetriebsplans für den Tagebau Garzweiler I/II vom 05.10.1987 mit 
Änderungen und Ergänzungen vom 31.08.1995 für den Zeitraum 2001 bis 2045. Gemäß diesem 
Rahmenbetriebsplan sollte der Tagebau Garzweiler II bis 2045 ausgekohlt sein. Am 05.07.2016 
beschloss die Landesregierung NRW die Leitentscheidung zur Zukunft des Rheinischen 
Braunkohlereviers / Garzweiler II. Sie legte hierin fest, dass die Abbaufläche zu verkleinern ist.  
Das Bundeskabinett hat auf Grundlage der Empfehlung der durch die deutsche Bundesregierung 
eingesetzten Kommission für Wachstum, Struktur und Beschäftigung (KWSB) am 29.01.2020 das 
Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung beschlossen. Das 
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„Kohleverstromungsbeendigungsgesetz“ (KVBG) ist am 08.08.2020 vom Bundestag beschlossen 
worden. 
Die am 23. März 2021 beschlossene „Leitentscheidung 2021: Neue Perspektiven für das 
Rheinische Braunkohlerevier“ setzt die aus dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz 
resultierenden Vorgaben für die Braunkohlenplanung des Landes um und bestätigt auf Basis einer 
Metastudie die energiewirtschaftliche Erforderlichkeit für das Abbaufeld Garzweiler. Aus der 
Leitentscheidung 2021 resultieren weitere dauerhafte Änderungen für den Tagebau Garzweiler, 
die im laufenden Braunkohlenplanänderungsverfahren einzuarbeiten sind. Die Tagebauführung 
bis 2030 ist mit der Abbaukante gemäß Leitentscheidung 2016 dargestellt. Dauerhafte 
Änderungen am im Jahr 1995 landesplanerisch genehmigten Abbaubereich ergeben sich auch 
bei Berücksichtigung der Leitentscheidung 2021 nach derzeitigem Planungsstand erst ab etwa 
2030. Nach derzeitigem Planungsstand wird der Tagebau voraussichtlich Ende 2038 auslaufen. 
Für die Gewinnung von Braunkohle im Tagebau muss der Grundwasserspiegel in den oberen bzw. 
der Grundwasserdruck in den tieferen Grundwasserleitern fortlaufend abgesenkt werden, um 
somit einen sicheren Tagebaubetrieb zu ermöglichen.  
Die schützenswerten Feuchtgebiete im Norden des Tagebaus Garzweiler sind gemäß Ziel 1 in 
Kapitel 3.2 des Braunkohlenplans Garzweiler II zu erhalten bzw. gemäß Ziel 2 nach Möglichkeit 
zu erhalten. Entsprechend der wasserrechtlichen Sümpfungserlaubnis für den Tagebau 
Garzweiler ist die Sümpfung nur zulässig, wenn im Einflussbereich der Sümpfung die 
grundwasserabhängigen schutzwürdigen Feuchtgebiete entsprechend den maßgeblichen Zielen 
des Braunkohlenplans Garzweiler II und entsprechend den Erhaltungszielen der Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) oder Europäischer Vogelschutzgebiete vor 
erheblichen Beeinträchtigungen geschützt werden. 
Eine Möglichkeit zur Verringerung der nachteiligen Auswirkungen der Grundwasserentnahme auf 
den mengenmäßigen Zustand der Grundwasserkörper im Umfeld des Tagebaus besteht in der 
antragsgegenständlichen Stützung des Grundwasserspiegels durch Versickerungsmaßnahmen 
im Bereich Niers/Trietbach. Die Versickerungsmaßnahmen gehören zu den im Rahmen der 
Bewirtschaftungsplanung im Maßnahmenprogramm NRW unter Maßnahme Nr. 59 verbindlich 
festgelegten „Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung zum Ausgleich GW-entnahmebedingter 
mengenmäßiger Defizite“, um weitere Verschlechterungen des mengenmäßigen Zustandes der 
von der Grundwasserabsenkung betroffenen Grundwasserkörper zu vermeiden (§ 47 Abs. 3 Satz 
2 i. V. m. § 30 Satz 1 Nr. 3 WHG) sowie zum Erreichen des bestmöglichen mengenmäßigen 
Zustandes nach (§ 47 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. mit § 30 Satz 1 Nr. 4 WHG) (MULNV NRW, 2020f). 

Weitergehend ist für die geplante Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Fortsetzung der 
Versickerungsmaßnahmen im Bereich Niers/Trietbach eine artenschutzrechtliche Prüfung 
entsprechend §§ 44 BNatSchG durchzuführen. 

Hiermit wird gemäß § 73 Abs. 5 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) und den §§ 18 Abs. 1, 19 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) i.V.m. § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - 
PlanSiG) die Veröffentlichung des Planes (Zeichnungen und Erläuterungen) zur Einsichtnahme im 
Internet bekannt gemacht. 

Der Antrag steht in der Zeit vom 15.09.2022 bis einschließlich 14.10.2022 auf der Internetseite 
der Bezirksregierung Arnsberg unter 

https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/bekanntmachungen/  
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zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung. 

Gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG ersetzt die Veröffentlichung im Internet die physische Auslegung. 

Als zusätzliches Informationsangebot besteht die Möglichkeit den Antrag  

• bei den Städten: Erkelenz, Grevenbroich, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, 
Mönchengladbach, Viersen, Willich  

physisch einzusehen. Maßgeblich sind jedoch die im Internet veröffentlichten Unterlagen. 

Der Antrag liegt im vorgenannten Zeitraum in den nachfolgend benannten Gebäuden während der 
unten angegebenen Öffnungszeiten zur allgemeinen Einsichtnahme aus: 

Stadt Erkelenz Johannismarkt 17 
41812 Erkelenz 
1. Etage, Zimmer 143 

Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 
Uhr, zusätzlich Di. 
14.00 - 16:30 Uhr 

Stadt Grevenbroich Neues Rathaus, 
Rathauserweiterungsbau, 
Fachbereich 
Stadtplanung/Bauordnung, 
2. Etage, Ostwall 6, 41515 
Grevenbroich 

Mo., Mi., Fr. 8.00 – 
12.00 Uhr, zusätzlich 
Do. 8.00 – 12.00 Uhr 
und 14.00 – 16.30 Uhr; 
telefonische 
Anmeldung unter: 
02181 608 – 439 oder 
02181 608 - 440 

Stadt Jüchen Amt 61 -Stadtentwicklung; 
1. OG; Zimmer 118, Am 
Rathaus 5, 41363 Jüchen 

 

Mo. – Fr. 08:30 - 12 
Uhr, zusätzlich Mo. – 
Mi. 14 – 15:30 Uhr und 
Do. 14 - 18 Uhr, Termine 
nach telefonischer 
Vereinbarung unter 
02165 - 9156102 

Stadt Kaarst 1. Etage, Raum 107A 
Bereich 66 – Tiefbau, 
Bauverwaltung und 
Umwelt, Rathausplatz 23, 
41564 Kaarst 

 

Nach 
Terminvereinbarung 
unter 02131 - 987 864 

Stadt Korschenbroich Amt 61 / Stadtplanung, 
Flur 1. OG,  
Don-Bosco-Straße 6,  
41352 
Korschenbroich 
 

 

Mo.- Fr. 8:30 bis 12:00 
Uhr 
Do. zusätzlich von 
14:00 bis 18:00 Uhr 
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Stadt Mönchengladbach Der Oberbürgermeister 
Fachbereich 62 – 
Geoinformation, 
Geodatenzentrum, 
Rathaus Rheydt, Eingang 
G, 2. OG, Zimmer 2004 
Markt 11 
41236 Mönchengladbach 
 

Mo. – Fr. Termine nach 
telefonischer 
Vereinbarung 02161-25 
9535 

Stadt Viersen Fachbereich (80/I – 
Zentrale Bauverwaltung 
Bahnhofstraße 23 -29 
41747 Viersen, 
Raum 135 

Mo. – Do. 8:30 – 12:30 
und 14.00 – 16.00 Uhr 

Fr. 8.30 – 12.30 Uhr 

Telefonische 
Anmeldung unter 02162 
- 101297 erforderlich. 

Stadt Willich Geschäftsbereich II/5 
EG Foyer, Rothweg 2,  
47877 Willich 

Mo. –Fr. 8:30 bis 12:30 
Uhr 

Mi. 14:00 bis 17:00 Uhr 

telefonische 
Anmeldung unter 

02156-949260 oder 
02156-949269 

Bei einigen Stellen sind zur Einsichtnahme vorab Terminvereinbarungen erforderlich. Die 
jeweiligen Kontaktdaten sind der zuvor genannten Auflistung zu entnehmen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Inanspruchnahme der Einsichtnahme die Vorgaben der 
aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung und das vor Ort vorgeschriebene Hygienekonzept 
einzuhalten sind. 

Gemäß § 20 Abs. 2 UVPG wird der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die auszulegenden 
Planunterlagen auch auf der Website des zentralen Portals (Umweltverträglichkeitsprüfungen 
Nordrhein-Westfalen) 

https://uvp-verbund.de/nw 

im o. g. Zeitraum zugänglich gemacht. 

 

1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens einen 
Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist (§ 21 Abs. 2 UVPG), das ist bis einschließlich zum 
14.11.2022, 
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 bei der Bezirksregierung Arnsberg Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, Goebenstr. 
25, 44135 Dortmund sowie 

 bei den Städten Erkelenz, Grevenbroich, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, 
Mönchengladbach, Viersen und Willich (Anschriften siehe oben) 

Einwendungen gegen den Plan schriftlich erheben. 
 
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß der Beeinträchtigung 
erkennen lassen. Sie sollte den Vor- und Zunamen sowie die Anschrift des jeweiligen 
Einwenders tragen. 
 
Auf elektronischem Wege können Einwendungen wie folgt erhoben werden: 
 
 durch absenderbestätigte DE-Mail an die Adresse der Bezirksregierung Arnsberg 

poststelle@bra-nrw.de-mail.de 
 
oder 
 

 durch Übermittlung eines elektronischen Dokumentes mit qualifizierter elektronischer 
Signatur an die Adresse der Bezirksregierung Arnsberg poststelle@bra.sec.nrw.de. 

 
Es wird auf die Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg  
 
https://www.bra.nrw.de/bezirksregierung/kontakt-besuchszeiten  
 
verwiesen, die alle benötigten Informationen hierzu enthält. 
 

Grundsätzlich sind Einwendungen gem. § 73 Abs. 4 Satz 1 VwVfG NRW bzw. § 21 UVPG 
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Die Abgabe von Erklärungen zur Niederschrift 
wird für dieses Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 PlanSiG ausgeschlossen, da die Abgabe 
einer Niederschrift aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens nicht für den 
gesamten Zeitraum gewährleistet werden kann. Statt einer Erklärung zur Niederschrift kann 
gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG die Abgabe von elektronischen Erklärungen auch unter 
poststelle@bra.nrw.de erfolgen. 

Einwendungen werden der Vorhabenträgerin in nicht anonymisierter Form weitergeleitet. 
Die datenschutzrechtlichen Hinweise zur Weitergabe der Einwendungen finden Sie auf der 
Internetseite der Bezirksregierung: 

https://www.bra.nrw.de/bezirksregierung/datenschutz-der-bezirksregierung-arnsberg  

unter dem Navigationspunkt: 

Datenschutzrechtliche Hinweise zu öffentlichen Bekanntmachungen von 
Zulassungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der öffentlichen Anhörung. 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftenlisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite deutlich sichtbar ein 
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Unterzeichner mit Namen und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu 
benennen. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. 

Andernfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben (§ 17 Abs. 1 und 2 
VwVfG NRW). Ferner wird die Anhörungsbehörde gleichförmige Eingaben insoweit 
unberücksichtigt lassen, als Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder 
unleserlich angegeben haben (§ 17 Abs. 2 Satz 3 VwVfG NRW). 

Mit Ablauf der o. g. Frist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW und § 21 Abs. 4 UVPG). 

Dies gilt auch für Stellungnahmen von Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung 
nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der 
Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach § 74 VwVfG NRW einzulegen (§ 
73 Abs. 4 Satz 5 und 6 VwVfG NRW). 

Der Einwendungsausschluss beschränkt sich nur auf dieses Verwaltungsverfahren. 

2. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin oder einer Online-
Konsultation nach § 5 Abs. 4 PlanSiG, die auch mit Einverständnis der zur Teilnahme 
Berechtigten durch eine Telefon- oder Videokonferenz ersetzt werden kann (§ 5 Abs. 5 
PlanSiG), erörtert. 

Der Termin bzw. Online-Konsultation werden mindestens eine Woche vorher ortsüblich 
bekannt gemacht. Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen erhoben haben, bzw. bei 
gleichförmigen Einwendungen deren Vertreter, werden von dem Erörterungstermin bzw. der 
Online-Konsultation benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so 
können diese durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden (§ 73 Abs. 6 Satz 4 VwVfG 
NRW). Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Zugang zur Online-Konsultation haben nur 
die zur Teilnahme Berechtigten. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. 
Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten 
der Anhörungsbehörde zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem 
Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit 
Abschluss des Erörterungstermins bzw. der Online-Konsultation beendet. 

3. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und 
Stellungnahmen, Teilnahme an einer Erörterung bzw. der Online-Konsultation oder 
Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

4. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 
Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme 
abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 
50 Zustellungen vorzunehmen sind (§ 74 Abs. 5 Satz 1 VwVfG NRW). 

5. Um Dritten die Beurteilung zu ermöglichen, ob und in welchem Umfang sie von den 
Umweltauswirkungen des Vorhabens betroffen werden können, liegen u. a. 
umweltbezogene Informationen anhand nachfolgender Unterlagen vor, die Bestandteil der 
offengelegten Unterlagen sind: 
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 Wasserrechtlicher Fachbeitrag zur Beurteilung der Einhaltung der 
Bewirtschaftungsziele nach der EU- Wasserrahmenrichtlinie 

 Umweltverträglichkeitsuntersuchung zur Bewertung der Umweltauswirkungen 

 Artenschutzrechtliche Untersuchung (nach BNatSchG) 

 

Bezirksregierung Arnsberg 

Abteilung 6 Bergbau und Energie 
 

Im Auftrag: 
gez. Maximilian Jeglorz 
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Jagdgenossenschaft Korschenbroich II 
 
Einladung 
 
Am Dienstag, 27.09.2022, 19:00 Uhr, findet die Versammlung der JG-Korschenbroich II, Ort 
Krünsend 1, 41352 Korschenbroich statt.  
 
Zu dieser Versammlung wird hiermit eingeladen.  
 
Tagesordnung:  
 

1. Billigung der Niederschrift vom 31.08.2021 
2. Rechnungslegung 2021/2022 
3. Entlastung vorstand und Kassenführung 
4. Haushaltsplan 2022/2023 
5. Bestellung Rechnungsprüfer 2022/2023 
6. Jagdpachtverteilung 2022/20223 
7. Informationen zum Genossenschaftskonto bei der Spk. Neuss 
8. Beauftragung Vorstand Abwicklung Neuverpachtung ab 01.04.2024 
9. Verschiedenes  

 
Ich bitte alle Teilnehmer der Versammlung die jeweils gültigen Coronaregeln zu beachten. 
 
Korschenbroich, den 01.08.2022 
 
gez.  
 
Elisabeth Jansen 
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Nachruf 
 

Die Stadt Korschenbroich trauert um 
 

Hans-Joachim Götze 
stellv. Bürgermeister a.D. 

 
Er ist am 01. August im Alter von 81 Jahren verstorben. 
 
Hans-Joachim Götze war 21 Jahre ununterbrochen in den kommunalen 
Gremien tätig. Von 1988 bis 2009 war er Mitglied des Stadtrates der Stadt 
Korschenbroich, sowie Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender in 
zahlreichen Ausschüssen.  
Von 1994 bis 1999 bekleidete er das Amt des 1. stellv. Bürgermeisters. 
Seine ehrenamtliche Tätigkeit nahm er stets pflichtbewusst und uneigennützig 
wahr. Mit vorbildlicher Einsatzbereitschaft hat er sich für die Belange der 
Korschenbroicher Bürgerinnen und Bürger engagiert und sie jederzeit mit Rat 
und Hilfe unterstützt. Sein Handeln war geprägt von Sachkenntnis, Tatkraft 
und Gemeinsinn.  
 
In Dankbarkeit und Trauer nimmt die Stadt Korschenbroich Abschied von 
Hans-Joachim Götze.  
Bürgerschaft, Rat und Verwaltung der Stadt Korschenbroich werden dem 
Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren. 

 
Stadt Korschenbroich 

Marc Venten 
Bürgermeister 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Das nächste Amtsblatt wird voraussichtlich am 08. September 2022 erscheinen 
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Ihre wichtigsten 
Telefonnummern 

112 
bei Notarzt, Krankenwagen, 
Unfall, Feuer, Hilfeleistung 

 
bei sonstigen wichtigen Anliegen 

außerhalb der Dienstzeit der 
Stadtverwaltung 
0 21 61 / 6 47 47 

Tag und Nacht besetzt! 
 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
deutschlandweit Telefon 116 117 
Die Rufnummer ist aus den Fest- und 
Mobilfunknetzen kostenfrei erreichbar. 
 
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst kann unter 
folgender Rufnummer 
erfragt werden: 0180 / 5 98 67 00 
 
Infoservice der Apothekenkammer Nordrhein 
Notdienst-Hotline Apotheken  
Telefon 0800 / 00 22 8 33 
 
Notrufe der Polizei 
Polizeiwache Korschenbroich:  
Telefon 02131/300-21611 
 
nach Dienstschluss 
Polizeiinspektion Kaarst  
Telefon 02131/300-21711 
 
in dringenden Fällen:  Telefon 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die für Korschenbroich zuständigen 
Versorgungsträger sind im Störungsfall unter 
folgenden Rufnummern zu erreichen:  

Strom 
Für alle Netz- und Netzanschlussfragen sind 
die Mitarbeiter der NEW Netz GmbH in 
Geilenkirchen unter 02451/6 24 30 40 oder per 
Mail an hausanschluss@new-netzgmbh.de zu 
erreichen. Für auftretende Stromstörungen gibt es 
ab sofort den 24-Stunden-Service unter der 
Notrufnummer 0800/6 88 10 02 
 
Wasser 
Für die Stadtteile Korschenbroich, Pesch, 
Herrenshoff und Neersbroich 
NEW’ AG Niederrhein Energie und Wasser 
Telefon: 0800/6 88 10 03 
 
Für die Stadtteile Kleinenbroich, Glehn, 
Liedberg,Steinforth-Rubbelrath  
Kreiswerke Grevenbroich GmbH  
Telefon: 02182/1 72 68 
 
Gas 
Gesamt-Korschenbroich 
NEW’ AG Niederrhein Energie und Wasser 
Telefon: 0800/6 88 10 01 
 
Abwasser 
Rufbereitschaft zur Behebung von Störfällen am 
Kanalnetz und an den Hauspumpstationen des 
Städtischen Entsorgungsbetriebes 
Korschenbroich 
 
Der für Korschenbroich zuständige Städt. 
Entsorgungsbetrieb Korschenbroich ist im 
Störungsfall erreichbar 

Mo. – Mi. 8.30 – 16.00 Uhr 
Do. 8.30 – 18.00 Uhr 
Frei. 8.30 – 12.00 Uhr 
und zwar unter folgender Telefonnummer 
0 21 82 / 5702-0  
Außerdem ist der Städtische Entsorgungsbetrieb 
Korschenbroich unter folgender 
Bereitschaftsnummer zu erreichen  
(24 h-Störungsnotruf) 01 51 / 17 15 66 60
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Hauptsitz der Verwaltung und  
Sitz des Bürgermeisters   Zentrale Erreichbarkeiten  Allgemeine Öffnungszeiten 

 
Sebastianusstraße 1   Telefon: 0 21 61 / 613-0  Mo. –Fr.:   8:30 - 12:00 Uhr 
41352 Korschenbroich   Fax:        0 21 61 / 613-108  Do. zus.: 14:00 - 18:00 Uhr 
Postfach 11 63    E-mail: stadt@korschenbroich.de Öffnungszeiten Bürgerbüro: 
41335 Korschenbroich   Internet: www.korschenbroich.de siehe Internet 
 
Aufgabenbereich       Rathaus/Gebäude    
 

Verwaltungsführung 
Bürgermeister Marc Venten      Sebastianusstraße 1 
Beigeordneter Stadtkämmerer Thomas Dückers    Sebastianusstraße 1 
Beigeordneter Georg Onkelbach     Don-Bosco-Straße 6 
 

Bürgerbüro (Telefon: 0 21 61 / 613-160)    Sebastianusstraße 1 
mit Aufgaben aus den Bereichen Einwohnermeldewesen, 
Ausländerwesen, Ordnung, Steuern, Abfallwirtschaft, 
Kultur, Soziales u.a. 
Beratung der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss e.V.    Sebastianusstraße 1 
 

Referat des Bürgermeisters      Sebastianusstraße 1 
Büro des Bürgermeisters 
Ratsangelegenheiten 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Stadtmarketing 
Wirtschaftsförderung 
Zentrale Submissionsstelle 
Recht, Datenschutz 
 

Organisation und Personal      Sebastianusstraße 1 
Organisation, Informationstechnologie 
Zentrale Dienstleistungen 
Fuhrparkmanagement 
Personal 
Antikorruption 
 

Gleichstellungsbeauftragte      Sebastianusstraße 1 
 

Finanzen und Steuern      Sebastianusstraße 1 
Haushalt, Beteiligungsverwaltung, Finanzbuchhaltung 
Steuern, Abgaben und Beiträge 
 

Örtliche Rechnungsprüfung      übertragen an den Rhein-Kreis-Neuss 
 

Einwohner und Ordnung       Sebastianusstraße 1 
Allg. Ordnungswesen inkl. Ruhender Verkehr 
Feuerschutz, Gaststätten und Gewerbewesen 
 

Bildung, Kultur und Sport      Don-Bosco-Straße 6 
Schulen (inkl. OGTS), Kindertageseinrichtungen 
Kultur, Sport 
Kreisjugendmusikschule 
 

Stadtarchiv       Don-Bosco-Straße 6 
 

Soziales und Demografie      Regentenstraße 1 
Soziale Hilfen (inkl. Wohnungswesen) 
Versicherungsangelegenheiten 
Seniorenangelegenheiten, Demografie 
 

Standesamt       Regentenstraße 1 
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Gebäudewirtschaft und Klimaschutz     Don-Bosco-Straße 6 
Energiemanagement, Reinigung, Baumaßnahmen, Instandhaltung 
 

Stadtplanung und Bauordnung     Don-Bosco-Straße 6 
Stadtentwicklung und –planung, 
Bauordnung, Umweltschutz 
Naturschutz und Landschaftspflege, Grundwasser 
 

Tiefbau und Straßenverkehr      Don-Bosco-Straße 6 
Straßenverkehrsangelegenheiten, Tiefbau und Aufbruchmanagement 
 

Grünpflege und Baubetrieb      Wankelstraße 21 (Glehn) 
Grünflächen und Friedhöfe 
 

Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich    Wankelstraße 21 (Glehn) 
Entwässerung und Abfallentsorgung 
 
Betreuende Einrichtungen        
Jobcenter Rhein-Kreis Neuss      Karl-Arnold-Str. 20, 41462 Neuss 
Schuldnerberatung Diakonisches Werk Neuss    Hannengasse 9 
Sozialpsychiatrischer Dienst Rhein-Kreis Neuss    0 21 31 / 9 28 53 80 
in der Feuerwache Korschenbroich     An der Sandkuhle 5 
Frau Rosalia Fiore ist nach telefonischer Absprache         
freitags von 11.00 bis 14.00 Uhr, Raum 1.04 im 1. OG     
 

Rettungsdienst, Feuerwehr, Hilfeleistung    An der Sandkuhle 5 
Feuerwehreinsatzzentrale      112 oder 
 

        0 21 61 / 6 47 47 
Polizei        An der Sandkuhle 1 
Polizeiwache Korschenbroich,      0 21 31 / 300-21611 
Nach Dienstschluss: Polizeiinspektion Kaarst    0 21 31 / 300-21711 
In dringenden Fällen      110 
 

Sprechstunden 
 

● des Bürgermeisters Marc Venten 
Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
alle 2 Wochen (genauer Termin s. bitte Internet) 
Donnerstag 16.00 - 17.30 Uhr 

● der Gleichstellungsbeauftragten Nora Osmani 
 Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
 alle 4 Wochen (genauer Termin s. bitte Internet) 

Donnerstag 15.30 - 17.00 Uhr 
 der Seniorenbeauftragten Petra Köhnen 
   Regentenstraße 1, 41352 Korschenbroich 
  zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltung 
  Kleinenbroich, Familienzentrum Josef-Thory-Straße 
  Jeden dritten Mittwoch im Monat 
  12.30 – 14.00 Uhr 
  Glehn, Familienzentrum Am Kerper Weiher  
  Jeden dritten Mittwoch im Monat 
  14.30 – 16.00 Uhr 
● des Behindertenbeauftragten Hartmut Weber        behindertenbeauftragter@korschenbroich.de 
 Sprechzeit im Bürgerbüro, Sebastianusstraße 1             0 21 61 / 613 - 248 
 Jeden ersten Mittwoch im Monat      
 10.30 – 12.00 Uhr 
  Sprechzeit in Kleinenbroich, Familienzentrum Josef-Thory-Straße    
 Jeden ersten Mittwoch im Monat 
 12.30 - 14.00 Uhr 

Sprechzeit in Glehn, Familienzentrum Am Kerper Weiher    
Jeden ersten Mittwoch im Monat     
14.30 - 16.00 Uhr 

● der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich 
 Am Schulzentrum 18, 41564 Kaarst    0 21 31 / 9639 – 45 

Termine nach Vereinbarung 
„Amtsblatt der Stadt Korschenbroich“ In den Rathäusern liegt das Amtsblatt kostenlos aus. Es besteht die 
Herausgeber: Möglichkeit, das Amtsblatt für einen Betrag von 12,80 Euro/Jahr zu 
Stadt Korschenbroich, Der Bürgermeister, abonnieren. Einmalbezug gegen Erstattung von 0,70 € ist möglich. 
Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich Im Internetauftritt der Stadt Korschenbroich www.korschenbroich.de 
Tel.: 0 21 61/613-0 ist das Amtsblatt eingestellt. Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf. 

 


